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Allgemeinverfügung des Landkreises Cloppenburg  

bezüglich eines Aufnahmestopps für Heime nach § 2 Abs. 2 Niedersächsisches Gesetz 

über unterstützende Wohnformen (NuWG) und bezüglich eines Aufnahmestopps und ei-

ner Ausweitung kontaktreduzierender Maßnahmen für ambulant betreute Wohngemein-

schaften und besondere Formen des betreuten Wohnens gem. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 

NuWG sowie für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, 

die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen, angesichts der Corona-Epidemie und 

zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem 

Gebiet des Landkreises Cloppenburg vom 31.03.2020 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Niedersäch-

sisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) i. V. m. § 35 S. 2 Verwaltungsverfahrensge-

setz (VwVfG) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen:  

1. Die jeweiligen Betreiberinnen und Betreiber haben die erforderlichen Maßnahmen 

zur Durchsetzung eines Aufnahmestopps in Heimen für ältere Menschen, pflege-

bedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 NuWG, 

für ambulant betreute Wohngemeinschaften und besondere Formen des betreu-

ten Wohnens gem. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 NuWG sowie für ambulant betreute 

Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbe-

reich des NuWG fallen, zu treffen. Die Aufnahme von neuen Bewohnerinnen und 

Bewohnern wird untersagt.  

 

 Ausgenommen von diesem Aufnahmestopp sind Einrichtungen, in denen 

gewährleistet ist, dass neu aufzunehmende Bewohnerinnen und Bewohner 

für einen Zeitraum von 14 Tagen separiert von den übrigen Bewohnerinnen 

und Bewohnern in Quarantäne untergebracht werden. 

 Darüber hinaus ist die Aufnahme von aus dem Krankenhaus zu entlassen-
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den Patientinnen und Patienten in solitären Kurzzeitpflege- oder Reha-Ein-

richtungen, die gezielt für diese Funktion hergerichtet und zur Kurzzeitpflege 

ermächtigt wurden (vgl. auch § 149 SGB XI), zulässig. 

 Weitere Ausnahmen können im Einzelfall in Abstimmung mit dem zuständi-

gen Gesundheitsamt zugelassen werden. 

 

2. Die jeweiligen Betreiberinnen und Betreiber haben die erforderlichen Maßnahmen 

zur Durchsetzung von Besuchs- bzw. Betretungsverboten für ambulant betreute 

Wohngemeinschaften gem. § 2 Abs. 3 NuWG, für Formen des betreuten Wohnens 

gem. § 2 Abs. 4 NuWG und für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum 

Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen, zu 

treffen. In ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 3 NuWG und 

in Formen des betreuten Wohnens nach § 2 Abs. 4 NuWG sind von diesem Be-

suchs- bzw. Betretungsverbot nahestehende Personen von palliativmedizinisch 

versorgten Bewohnerinnen und Bewohnern ausgenommen. Ausnahmen können 

zudem im Einzelfall für Seelsorger, Geistliche oder Urkundspersonen zugelassen 

werden. Freien Zutritt haben: 

 die behandelnden Ärzte und die zur Pflege bestimmten Personen  

 die zur Pflege bestimmten Angehörigen der Pflegeberufe und der Gesund-

heitsfachberufe (u. a. Physiotherapeut/-in, Ergotherapeut/-in, Podologe/Po-

dologin, Logopädin/Logopäde, Diätassistent/-in) bei Erfüllung der Voraus-

setzungen des § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 der Niedersächsischen Verordnung zur 

Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona- Pandemie vom 

27.03.2020 (Nds. GVBI. S. 48) 

 im Einzelfall Bestatter und Handwerker, deren Leistungen nicht aufgescho-

ben werden können 

 bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 3 NuWG 

die Dienstleister, von denen aufgrund einer mit dem Mietverhältnis verbun-

denen vertraglichen Verpflichtung entgeltliche ambulante Pflege- oder Be-

treuungsdienstleistungen in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in 

Anspruch genommen werden 

 bei den Formen des betreuten Wohnens nach § 2 Abs. 4 NuWG die Dienst-
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leister, von denen aufgrund einer mit dem Mietverhältnis verbundenen ver-

traglichen Verpflichtung Leistungen in Anspruch genommen werden, die 

über allgemeine Unterstützungsleistungen (z. B. Notrufdienste, Informations- 

und Beratungsleistungen oder die Vermittlung von Leistungen der hauswirt-

schaftlichen Versorgung, Pflege- oder Betreuungsleistungen) hinausgehen 

 

Für die ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die 

nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen, gelten die vorstehenden Ausnahme-

bestimmungen bezüglich der ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 

Abs. 3 NuWG entsprechen.  

ln allen Fällen sind beim Betreten der jeweiligen Einrichtung immer die notwendigen 

Hygienemaßnahmen zu beachten. Zur Hilfestellung kann das Gesundheitsamt hinzu-

gezogen werden. 

 

3. Die Betreiberinnen und Betreiber der o. g. Einrichtungen sowie die Betreiberinnen und 

Betreiber von Einrichtungen der Tagespflege nach § 2 Abs. 7 NuWG werden aufgefor-

dert, die Bewohnerinnen und Bewohner beziehungsweise die im Rahmen einer Notbe-

treuung versorgten Personen anzuhalten, die Einrichtungen und das dazugehörige Au-

ßengelände nicht zu verlassen. 

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben. 

Die Anordnung tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Kraft. Sie gilt sofort 

ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis einschließlich Sonnabend, den 18. April 

2020. Eine Verlängerung ist möglich.  

 

5. Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 

 

6. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 1; Abs. 3 IfSG wird 

hingewiesen. 

Begründung  

Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen ist § 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG). Nach Satz 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu 

treffen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 
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festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig o-

der Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertrag-

barer Krankheiten erforderlich ist. Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde Veranstaltun-

gen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstal-

ten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen (u. a. Heime) oder Teile davon 

schließen; sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht 

zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutz-

maßnahmen durchgeführt worden sind. Im Landkreis Cloppenburg wurden bereits meh-

rere erkrankte, krankheitsverdächtige und ansteckungsverdächtige Personen i. S. d. § 2 Nr. 

4, 5 und 7 IfSG identifiziert.  

Erkenntnisse aus anderen Ländern sowie aus Niedersachsen belegen die sehr hohe Dyna-

mik des Infektionsgeschehens. Das Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu 

verlangsamen, wird weiterhin verfolgt. Maßnahmen zur Verzögerung der Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 wurden insbesondere im Rahmen verschiedener Allgemeinverfü-

gungen des Landkreises Cloppenburg bereits ergriffen. Zudem wurde am 22.03.2020 eine 

Allgemeinverfügung seitens des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung erlassen, um soziale Kontakte zu beschränken und so die Geschwindig-

keit der Infektionsketten in dem erforderlichen Maß abzubremsen. Ferner wird auf die Nie-

dersächsische Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pan-

demie vom 27.03.2020 (Nds, GVBI. S. 48) hingewiesen. 

Die Notwendigkeit, Ansteckungsketten effektiv zu unterbrechen, besteht insbesondere 

auch für Einrichtungen, in denen Menschen leben und versorgt werden, für die durch Alter, 

Vorerkrankung oder Behinderung ein besonderes Risiko durch das Corona-Virus SARS- 

CoV-2 besteht. Vor dem Hintergrund, dass es trotz bestehender Betretungs- und Besuchs-

verbote zu Corona-Infektionen in Heimen gekommen ist, bedarf es eines befristeten Auf-

nahmestopps in diesen Einrichtungen sowie bei den o. g. besonderen Wohnformen, um 

das Risiko eines Viruseintrags durch neue Bewohnerinnen und Bewohner zu minimieren. 

In ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 3 NuWG leben in der Regel 

ausschließlich Menschen, die zu den bekannten Risikogruppen zählen, in einer Haushalts-

gemeinschaft zusammen. Es ist daher geboten, die Anzahl der Kontakte mit Außenstehen-

den für die Bewohnerinnen und Bewohner zu begrenzen, denn mit jedem Besuch steigt 
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die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Coronavirus in der ambulanten betreuten Wohnge-

meinschaft verbreitet. Besonders schutzbedürftig sind auch ambulant betreute Wohnge-

meinschaften gem. § 2 Abs. 3 NuWG, in denen z. B. schwersterkrankte Erwachsene trotz 

Beatmungs- und Überwachungspflicht in einer Wohngemeinschaft für außerklinische In-

tensivpflege zusammen leben. 

Für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in 

den Geltungsbereich des NuWG fallen, ist es ebenfalls geboten, die Anzahl der außenste-

henden Kontaktpersonen auf ein Minimum zu reduzieren, Zur Intensivpflege gehört insbe-

sondere die Beatmungspflege. Die in einer außerklinischen Intensivpflege-Wohngemein-

schaft lebenden Personen, die ambulant betreut werden, gehören mithin aufgrund ihrer 

Vorerkrankungen zu den Personen, die von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind 

und an der Krankheit sterben können. Auch in Formen des betreuten Wohnens gem. § 2 

Abs. 4 NuWG leben Menschen, die aufgrund des Alters, Vorerkrankungen und Behinde-

rungen ein besonderes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben, zusammen. Eine Re-

duzierung sozialer Kontakte zu Außenstehenden durch ein Besuchs- und Betretungsverbot 

kann daher auch dort aktuell dazu beitragen, Neuerkrankungen zu verhindern und die 

Bewohnerinnen und Bewohner vor Corona-Infektionen zu schützen. 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ausnahmen ist 

auch das Besuchs- und Betretungsverbot eine weiter wirksame und verhältnismäßige Maß-

nahme, um eine Infektion durch soziale Nahkontakte und einen möglichen Viruseintrag 

durch Dritte zu verhindern. 

Die notwendigen und differenzierten Maßnahmen dienen der Aufrechterhaltung der Funk-

tionsfähigkeit des derzeit durch das Influenza-Geschehen hoch beanspruchten Gesund-

heitssystems über einen absehbar längeren Zeitraum hinaus und sind nach fachlicher Risi-

kobewertung zwingend erforderlich und in diesem Stadium noch erfolgversprechend 

möglich. Die erforderliche Leistungsfähigkeit für die zu erwartenden erhöhten Behand-

lungserfordernisse im Intensivbereich unter Isolierbedingungen für an COVID-19 Erkrankte 

muss gesichert und die Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung aufrechterhal-

ten werden. Diesbezüglich ist unter anderem anzuführen, dass gegen den SARS-CoV-2 Vi-

rus derzeit keine Impfung und keine gezielten, spezifischen Behandlungsmethoden zur Ver-

fügung stehen. Somit kommt den angeordneten Maßnahmen eine erhebliche Bedeutung 
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zu, sodass diese verhältnismäßig und notwendig sind. Mildere Mittel mit gleicher Wirksam-

keit sind nicht ersichtlich.  

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist die Verfügung verhältnismäßig und gerechtfer-

tigt, um der vorrangigen Gesundheitssicherung der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Das 

bereits mit den vorherigen Allgemeinverfügungen verfolgte Ziel einer Entschleunigung und 

Unterbrechung der Infektionsketten, lässt sich aufgrund aktueller fachlicher Risikowertun-

gen nur mit weiteren Maßnahmen erreichen und stellt im Kontext der übrigen Maßnahmen 

zur Kontaktreduzierung ein wirksames, angemessenes Vorgehen dar. Die Allgemeinverfü-

gung ist angemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem mit der Verfügung angestreb-

ten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung 

steht. Private oder wirtschaftliche Individualinteressen haben vor diesem Hintergrund zu-

rückzustehen. Diesbezüglich wird zudem auf die fachaufsichtliche Weisung des Landes 

Niedersachsen vom 30.03.2020 (Akz.: 401.41609-11-3) verwiesen. 

Diese Allgemeinverfügung ist bis einschließlich 18. April 2020 befristet und findet ihre 

Grundlage in § 28 Abs. 1 S. 1 und 2 IfSG. Zuwiderhandlungen sind daher strafbar nach § 

75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 

Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg erhoben werden. Die 

Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Widerspruch 

und Klage haben somit keine aufschiebende Wirkung. 

 

Cloppenburg, den 31.03.2020 

 

Johann Wimberg 

Landrat 


